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Vorlagen-Nummer 

422/21 
 

Sitzungsvorlage  

 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Beschlussfassung Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 16.12.2021 

 
 

Umbesetzung der Vertretung der Stadt Eschweiler in Organen juristischer Personen und 
Personenvereinigungen;  
hier: Gesellschafterversammlung der regioIT GmbH 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Eschweiler beschließt mit sofortiger Wirkung die folgende Änderung in der Besetzung der 
Gesellschafterversammlung der regioIT GmbH: 
 
Für Herrn Marc Beys wird Herr Markus Böling als Stellvertreter in die Gesellschafterversammlung der regioIT 
GmbH bestellt.  
 
 
 
 

A 14 - Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen         Vorgeprüft 

 

gez. Breuer 
 

Datum: 03.12.2021 

 

gez. Leonhardt   
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
Aufgrund von personellen Veränderungen ist die Bestellung von Herrn Markus Böling als Stellvertreter für die 
Gesellschafterversammlung der regioIT GmbH erforderlich. 
 
Die Bestellung wird gem. § 113 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 50 Abs. 4 GO NRW durch Mehrheitsbeschluss gem. § 
50 Abs. 2 GO NRW des Rates ausgeübt, wenn nur ein Vertreter der Stadt, nur die Bürgermeisterin oder neben 
der Bürgermeisterin nur ein Vertreter der Stadt, zu bestellen oder vorzuschlagen ist. 
 
Bei Beschlüssen und Wahlen zählen Stimmenenthaltungen und ungültige Stimmen zur Feststellung der 
Beschlussfähigkeit, nicht aber zur Berechnung der Mehrheit mit entsprechend § 50 Abs. 5 GO NRW.  
 
Die Bürgermeisterin hat gemäß § 40 Abs. 2 GO NRW Stimmrecht 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine   
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
keine   
 
 
 
Anlagen: 
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